
3.Änderung der textlichen Festsetzung Nr. 241 Erweiterung Industrie- und 
Gewerbegebiet Schirum 
 
folgende textliche Festsetzung wird gestrichen: 
 

§ 1 
Gliederung und Einschränkung der gewerblichen Bauflächen 
(§1Abs.4,5,8,9 BauNVO) 
 
 
Innerhalb der Industriegebietsfläche sind Wohnungen für Aufsichts- und 
Bereitschaftspersonen sowie für Betriebsleiter unzulässig. 
 
 
folgender Absatz wird geändert: 
 
    § 6 
Lärmschutz (§9Abs. 1 Nr. 24 BauGB) 
 
 
Außerhalb des Streifens von 50 m Abstand zum Fahrbahnrand der B 72 sind innerhalb 
der Industrie- und Gewerbegebietsflächen bei Wohnnutzungen Dämmungen der 
Außenbauteile entsprechend des Lärmpegelbereichs IV vorzusehen. 
 
 


